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 Veröffentlicht am 24.04.1923

Norm

ZPO §541

Rechtssatz

Nach Bewilligung der Wiederaufnahme darf zur Hauptsache nur so weit verhandelt werden, als die Ergebnisse und

Feststellungen des aufgehobenen Urteiles durch die Wiederaufnahmegründe ihre Grundlage verloren haben.
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